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DIE GESETZESLAGE ZUR RELIGIONSFREIHEIT UND 
DIE TATSÄCHLICHE ANWENDUNG
Gemäß der Verfassung vom 12. Dezember 19931 ist die 
Russische Föderation ein säkularer Staat, der die Religi-
ons- und Glaubensfreiheit garantiert. So heißt es in Ar-
tikel  14:  „1.  Die  Russische  Föderation  ist  ein  säkularer 
Staat. Keine Religion darf als Staatsreligion oder als ver-
bindlich festgelegt werden. 2. Religiöse Vereinigungen 
sind vom Staat getrennt und vor dem Gesetz gleich.“ Ar-
tikel 28 lautet: „Die Gewissens- und Religionsfreiheit sind 
einem jeden garantiert; einschließlich des Rechts, sich 
einzeln oder gemeinsam mit anderen zu einer beliebigen 
Religion zu bekennen oder sich zu keiner Religion zu be-
kennen, sowie religiöse und andere Überzeugungen frei 
zu wählen, zu besitzen und zu verbreiten und in Überein-
stimmung mit ihnen zu handeln.”

In Artikel 19, Absatz 2 wird die Gleichheit aller hinsichtlich 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der bür-
gerlichen Rechte und Freiheiten garantiert, unabhängig 
von Religion oder Überzeugungen. Jede Form der Ein-
schränkung dieser Rechte „aus Gründen der gesellschaft-
lichen, ethnischen, nationalen, sprachlichen oder religiö-
sen Zugehörigkeit“ ist verboten.

Des Weiteren ist es laut der Verfassung untersagt, Feind-
seligkeit zu schüren. So besagt Artikel 13, Absatz 5, dass 
das  „Entfachen  gesellschaftlicher,  ethnischer,  nationaler 
und religiöser Zwietracht“ verboten ist. Nach Artikel 29, 
Absatz 2 sind  „Propaganda und Agitation, die zu gesell-
schaftlichem, ethnischem, nationalem oder religiösem 
Hass und Feindseligkeit aufstacheln“ verboten; ebenso ist 
es untersagt, eine Überlegenheit aus den genannten vier 
Gründen zu propagieren.

Artikel 30 Absatz 1 sieht vor, dass ein jeder das Recht auf 
Vereinigung hat.

Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissens-
gründen ist in Artikel 59, Absatz 3 verankert: „Bürger der 
Russischen Föderation haben das Recht, falls der Militär-
dienst ihren Überzeugungen oder Glaubensvorstellungen 
entgegensteht sowie in anderen durch föderale Gesetze 
festgelegten Fällen, stattdessen einen zivilen Ersatzdienst 
zu leisten.“

Die Grundlage für die Rechtsetzung in religiösen Angele-
genheiten bildet das Gesetz über die Gewissensfreiheit 
und religiöse Vereinigungen aus dem Jahr 1997 (mit sei-
nen Novellen bis einschließlich 2019).2

In seiner Präambel werden das individuelle Recht auf Ge-
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wissensfreiheit und die Freiheit des religiösen Bekenntnis-
ses sowie die Gleichheit vor dem Gesetz unabhängig von 
Religionszugehörigkeit oder Überzeugungen bestätigt. 
Dennoch erkennt das Gesetz vier Religionen als „traditio-
nell“ an: das Christentum (hier: die Russisch-Orthodoxe 
Kirche), den Islam, das Judentum und den Buddhismus. 
Die Römisch-Katholische Kirche und die Evangelisch-Lut-
herische Kirche werden in der Praxis meist wie traditionel-
le russische Religionen behandelt und ihre Vertreter wer-
den  zu  offiziellen Anlässen  eingeladen.  Darüber  hinaus 
würdigt das Gesetz die besondere Rolle der Russisch-Or-
thodoxen Kirche aufgrund ihres historischen Beitrags zur 
Spiritualität und Kultur des Landes.

Entsprechend dem Gesetz werden Religionsgemein-
schaften in drei Kategorien eingeteilt: religiöse Gruppen, 
lokale religiöse Organisationen und zentrale religiöse Or-
ganisationen (Art. 6).

„Religiöse Gruppen“ sind de facto zwar berechtigt, Rituale 
und Zeremonien zu begehen, Gottesdienste abzuhalten 
und religiöse Lehren zu vermitteln, sie sind jedoch nicht 
staatlich registriert und haben daher keine Rechtspersön-
lichkeit. Sie können weder Bankkonten eröffnen noch Ge-
bäude errichten, kaufen oder mieten. Sie dürfen keine re-
ligiöse Literatur veröffentlichen oder importieren, erhalten 
keine Steuervergünstigungen und dürfen auch keine Got-
tesdienste in Gefängnissen, staatlichen Krankenhäusern 
oder in der Armee anbieten (Art. 7).3 Trotzdem sind sie 
verpflichtet,  die  örtlichen  Behörden  zu  benachrichtigen, 
sobald sie ihre Tätigkeit aufnehmen. 

Um als „lokale religiöse Organisation“ anerkannt zu wer-
den, muss eine Religionsgemeinschaft mindestens zehn 
volljährige Mitglieder vorweisen, die ihren ständigen 
Wohnsitz im Genehmigungsgebiet haben. Die Registrie-
rung erfolgt sowohl auf föderaler als auch auf kommuna-
ler Ebene. Lokale religiöse Organisationen dürfen Konten 
eröffnen, Gebäude für religiöse Zwecke kaufen, besitzen 
oder anmieten, religiöse Literatur erwerben, importieren, 
exportieren und verbreiten, Steuervorteile und andere Zu-
wendungen in Anspruch nehmen sowie Gottesdienste in 
Gefängnissen, staatlichen Krankenhäusern oder in der 
Armee anbieten.

Lokale religiöse Organisationen können sich zu einer 
„zentralen  religiösen Organisation“  zusammenschließen, 
wenn es sich um mindestens drei Körperschaften handelt. 
Ist eine solche zentrale Struktur seit mindestens 50 Jah-
ren in Russland präsent und aktiv, darf sie – zusätzlich 
zu den bereits genannten Rechten – das Wort „Russland“ 

bzw.  „russisch“  in  ihrer  offiziellen  Bezeichnung  führen 
(Art. 8 Abs. 5). Darüber hinaus kann eine zentrale religiö-
se Organisation lokale Schwesterorganisationen gründen, 
die nicht die ansonsten notwendige Wartezeit bis zur An-
erkennung in Kauf nehmen müssen.

Für die Registrierung als „lokale“ bzw. „zentrale religiöse 
Organisation“ muss eine Gemeinschaft Folgendes vorle-
gen: „Eine Liste der Gründer und des Leitungsgremiums 
der Organisation mit Adressen und Ausweisinformationen, 
die  Satzung  der  Organisation,  das  Protokoll  der  Grün-
dungsversammlung,  die  Bescheinigung  der  zentralen 
Organisation (im Falle von lokalen Organisationen), die 
Beschreibung  der  Lehre,  der  Praktiken,  der  Geschichte 
sowie der Einstellung der Organisation zu den Themen 
Familie,  Ehe  und  Erziehung,  die  offizielle  Anschrift  der 
Organisation, den Nachweis über die Zahlung der staat-
lichen Abgaben sowie eine Satzung oder die Registrie-
rungspapiere des Leitungsgremiums im Falle von Organi-
sationen, deren Hauptsitz sich im Ausland befindet.”4

Am 6. Juni 2016 erfuhr das Gesetz aus dem Jahr 1997 
Änderungen  durch  das  so  genannte  Jarowaja-Paket 
(374-FZ und 375-FZ)5 – ein Gesetzgebungsprojekt zur 
Extremismus- und Terrorismusbekämpfung, das die Du-
ma-Abgeordnete Irina Jarowaja und der Föderationsrats-
abgeordnete Viktor Osjorow initiiert hatten. Sicherheit ist 
in Russland oftmals populärer als Freiheit, daher ist eine 
effektive Einschränkung bürgerlicher Freiheiten unter dem 
Deckmantel der Stärkung der Sicherheit nichts völlig Un-
gewöhnliches.  Auch  ist  die  Bedrohung  durch  Extremis-
mus und Terrorismus in Russland durchaus real und kennt 
mindestens zwei Ursachen: zum einen ausländische Be-
strebungen, die muslimische Gemeinschaft in Russland 
zu radikalisieren sowie zum anderen terroristische Reak-
tionen auf bewaffnete Konflikte mit russischer Beteiligung 
in Georgien und der Ukraine. Dennoch dient diese reale 
Bedrohung  oft  als  Vorwand  für Maßnahmen,  die  darauf 
abzielen, die autoritäre Herrschaft zu konsolidieren und 
gesellschaftliche Stabilität auf dem Weg einer intensive-
ren Überwachung und Einschränkung bürgerlicher Frei-
heiten  zu  erreichen.  Im  Rahmen  der  russischen  Politik 
der  „Versicherheitlichung“ werden  die  Kompetenzen  der 
Sicherheitsbehörden nahezu jedes Jahr erweitert und es 
lässt sich ein zunehmender „digitaler Autoritarismus“ be-
obachten. Dass Sicherheit nicht das einzige politische 
Ziel  ist,  wird  etwa  in  der  2017  verabschiedeten  „Strate-
gie für die Entwicklung der Informationsgesellschaft in der 
Russischen Föderation 2017-2030“ deutlich, in der auch 
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„traditionelle russische geistige und moralische Werte und 
die Einhaltung [entsprechender] Verhaltensnormen bei 
der Nutzung von Informations- und Kommunikationstech-
nologien“ betont werden.6 Ferner umfasst der russische 
Sicherheitsbegriff sowohl die materielle Sicherheit als 
auch  die  kulturelle  Sicherheit,  die mit  der  Beständigkeit 
der Orthodoxie assoziiert wird. Aus diesem Grund werden 
auch „fremde“ Religionsgemeinschaften – selbst wenn sie 
in materieller Hinsicht  keine Bedrohung  darstellen  –  als 
Verkörperung einer fremden und somit feindlichen Kultur 
angesehen.

Mit  dem Jarowaja-Paket wurden  auch Einschränkungen 
verschärft, die im Rahmen der Anti-Extremismus-Gesetze 
bezüglich der Religionsausübung gelten. So wurde etwa 
„Missionstätigkeit“ neu definiert: Demzufolge ist das Pre-
digen,  Beten,  Verteilen  von Materialien  und  das  Beant-
worten von Fragen zur Religion außerhalb von dafür vor-
gesehenen Örtlichkeiten, insbesondere in Wohnräumen, 
verboten (Art. 24 (1) (2-3)).7 Des Weiteren ist jegliche 
missionarische Tätigkeit in den Räumlichkeiten, Gebäu-
den und Anlagen einer anderen Religionsgemeinschaft 
als der eigenen sowie auf dem Grundstück, auf dem sich 
diese Gebäude oder Anlagen befinden, ohne die schriftli-
che Zustimmung des Leitungsorgans der entsprechenden 
Religionsgemeinschaft verboten (Art. 24 (1) (4)). Russen, 
die ihren Glauben teilen möchten, indem sie sich missio-
narisch betätigen, müssen zunächst über eine registrierte 
religiöse Organisation eine staatliche Genehmigung 
einholen (Art. 24 (2) (3-5)). Sämtliche Einschränkungen 
gelten  auch  für  Aktivitäten  in  Privatwohnungen  und  im 
Internet (Art. 24 (1) (1)). So ist es z. B. generell untersagt, 
das Evangelium auf der Straße zu lehren oder sich in Pri-
vathäusern zum gemeinsamen Gebet zu treffen, wie es 
bei vielen Protestanten üblich ist.

Ferner ist im Jarowaja-Paket vorgesehen, dass ausländi-
sche Missionare eine Einladung einer staatlich registrier-
ten religiösen Organisation vorweisen müssen, bevor sie 
in Russland tätig werden dürfen. Zudem ist ihr Wirkungs-
bereich auf Regionen beschränkt, in denen ihre Gemein-
schaft registriert ist (Art. 24 (2) (3-4)). Eine Gesetzesän-
derung vom 28. November 2015 verlangt außerdem, dass 
religiöse Organisationen, die ausländische Gelder erhal-
ten, dem Justizministerium jährlich über ihre Aktivitäten, 
ihre  Leitung  und  ihre  Haushaltspläne  Bericht  erstatten 
(Art. 25.1).8 Das Justizministerium und mit ihm verbunde-
ne Stellen haben das Recht, die Finanzaktivitäten solcher 
religiösen Organisationen ohne Vorwarnung zu überprü-

fen.

Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Auflagen sind Geld-
strafen bis zu umgerechnet ca. 650 EUR für Einzelperso-
nen und bis zu umgerechnet ca. 13.000 EUR für religiö-
se Gruppen/Organisationen vorgesehen. Ausländischen 
Staatsangehörigen droht im Falle eines Gesetzesbruchs 
die Ausweisung.9

Weitere Gesetze:

Das am 25. Juli 2002 verabschiedete Föderale Gesetz zur 
Bekämpfung extremistischer Aktivitäten10 verleiht den Be-
hörden  die  Befugnis,  die Religionsfreiheit  und  ihre Aus-
drucksformen zu zensieren und ein breites Spektrum reli-
giöser Aktivitäten als Straftaten zu ahnden.11

In Artikel 13 des Gesetzes ist die Erstellung einer föde-
ralen Liste für verbotene extremistische Materialien vor-
gesehen. Da jedes Gericht dieser Liste Materialien hin-
zufügen kann, kann ein gerichtliches Verbot, mit dem ein 
bestimmter Gegenstand in einer Stadt oder Region als 
„extremistisch“  eingestuft  wurde,  im  ganzen  Land  voll-
streckt werden.12 Anfang 2020 umfasste das beim Jus-
tizministerium geführte  „Föderale Verzeichnis  extremisti-
scher Materialien“ insgesamt 5.018 Gegenstände.13

Einem Gutachten zufolge, das die Venedig-Kommission 
des Europarats anlässlich ihrer 91. Vollversammlung (15.-
16. Juni 2012) veröffentlicht hat, ist das russische Anti-Ex-
tremismus-Gesetz in mehrfacher Hinsicht problematisch: 
Aufgrund seiner weit gefassten und ungenauen Formu-
lierungen – dies betrifft vor allem gewisse Grundbegriffe 
wie die Definitionen von „Extremismus“, „extremistischen 
Handlungen“, „extremistischen Organisationen“ oder „ex-
tremistischen Materialien“ – biete das Gesetz einen zu 
weitreichenden Ermessensspielraum hinsichtlich seiner 
Auslegung und Anwendung. Dadurch werde Willkür be-
günstigt.14

Am 29. Juni 2013 wurde ein sogenanntes Blasphemiege-
setz erlassen, das die „Verletzung religiöser Gefühle“ zu 
einem Straftatbestand macht. Dementsprechend sieht Ar-
tikel 148 des Strafgesetzbuchs eine Geldstrafe oder bis zu 
einem Jahr Haft oder Zwangsarbeit vor für „Handlungen, 
die eine Missachtung gegenüber der Gesellschaft darstel-
len und mit dem Ziel vollzogen werden, religiöse Gefühle 
von Gläubigen zu verletzen.“ Zuvor war die Beleidigung 
religiöser Gefühle eine Ordnungswidrigkeit und wurde im 
Rahmen des selten angewendeten Artikel 5.26 des Ad-
ministrativkodex geahndet. Mit der Einführung des neuen 
Straftatbestands im Juli 2013 wurde Artikel 148 dahinge-
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hend geändert, dass er auch „die vorsätzliche öffentliche 
Schändung von religiöser oder liturgischer Literatur, Ge-
genständen der religiösen Verehrung, Zeichen oder Emb-
lemen weltanschaulicher Symbole und Utensilien oder de-
ren Beschädigung oder Zerstörung“ einschließt. Die damit 
verbundenen Geldbußen stiegen von vorher 500 bis 1.000 
Rubel (ca. 5,50 bis 11 EUR) auf 30.000 bis 50.000 Rubel 
(ca. 335 bis 560 EUR), alternativ bis zu 120 Arbeitsstun-
den, und für Beamte von 100.000 auf 200.000 Rubel (ca. 
2.240 EUR).15 Auslöser für die „Blasphemie-Änderungen“ 
im Strafgesetzbuch war eine Aktion der Punk-Band Pussy 
Riot am 21. Februar 2012 in der Moskauer Christ-Erlö-
ser-Kathedrale. Aufgrund der damals noch bestehenden 
Gesetzeslücke wurden die Aktivistinnen wegen  „Rowdy-
tums aus religiösem Hass“ zu zwei Jahren Haft verurteilt.16

Laut einem Bericht des Global Legal Research Center17 
wird  Blasphemie  in  Russland  überwiegend  nach  Arti-
kel 282 des Strafgesetzbuchs verfolgt, der „Handlungen, 
die darauf abzielen, Hass [oder] Feindseligkeit zu schü-
ren oder die Würde einer Person oder einer Gruppe von 
Menschen aufgrund ihrer Religion zu schmälern, [und die] 
in der Öffentlichkeit oder unter Verwendung von Massen-
medien oder des Internets stattfinden“ verbietet. Derartige 
Handlungen können mit unterschiedlichen Geldstrafen, 
Zwangsarbeit,  dem Verbot  bestimmter  beruflicher Tätig-
keiten oder mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jah-
ren geahndet werden.18

VORFÄLLE UND AKTUELLE ENTWICKLUNGEN
Protestanten

Vor dem Hintergrund der Jarowaja-Gesetze geraten Pro-
testanten in Russland hauptsächlich wegen verbotener 
Missionstätigkeit ins Visier. So wurde zu Beginn des Jah-
res 2018 ein namentlich nicht genannter Baptist und russi-
scher Staatsbürger wegen Verletzung der Anti-Missionie-
rungsgesetze angeklagt, nachdem er in seiner Wohnung 
missionarische Aktivitäten durchgeführt hatte, ohne diese 
bei den Behörden angemeldet zu haben. Darüber hinaus 
warf man ihm vor, religiöse Literatur an Personen außer-
halb seiner Religionsgemeinschaft verteilt zu haben. Er 
wurde schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 
6.000 Rubel (ca. 70 EUR) verurteilt.19

Am 16. Mai 2018 wurde Nosisa Shiba, Studentin im Ab-
schlussjahr an der Medizinischen Akademie von Nischni 

Nowgorod und swasiländische Staatsbürgerin, gemäß 
Artikel 18, Absatz 8, Teil 4 des russischen Ordnungswid-
rigkeitengesetzes angeklagt. Die junge Frau, die seit ihrer 
Kindheit Protestantin  ist, ging seit  ihrer Ankunft  in Russ-
land regelmäßig in eine evangelische Kirche in Nischni 
Nowgorod.  Der  Inlandsgeheimdienst  FSB  entdeckte  ein 
Video auf YouTube, in dem die junge Frau in dieser Kirche 
ein Lied über Gott sang. Ein Gericht verurteilte die Stu-
dentin zu einer Geldbuße von 7.000 Rubel (ca. 80 EUR) 
und  verfügte,  dass  sie  nach  Beendigung  des  Studiums 
das Land verlassen müsse.20

Am 27. Februar 2020 gab das Schiedsgericht der Stadt 
Moskau einer Klage der russischen Bildungsaufsichtsbe-
hörde Rosobrnadzor statt, mit der dem 1993 gegründeten 
Moskauer Theologischen Seminar der Evangeliumschris-
ten-Baptisten die Genehmigung entzogen werden sollte. 
Als Grund wurde ein „Verstoß“ gegen Lizenzanforderun-
gen  angeführt,  der  in  der  „inkorrekten“  Form  eines  Do-
kuments  zur Beschreibung des Lehrdeputats bestanden 
habe.21

Ein weiterer Vorfall, der die Baptisten betraf, stand im Zu-
sammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Am 2. Ap-
ril 2020 gab der Gouverneur der Oblast Brjansk ein Inter-
view,  in dem er die Baptisten beschuldigte, das Virus zu 
verbreiten. Darüber hinaus kursierten Medienberichte, 
wonach der Pastor einer Baptistenkirche  in Brjansk sich 
infiziert  und  seinerseits Mitglieder  der Gemeinde  in  den 
Städten  Brjansk  und  Smolensk  angesteckt  haben  soll. 
Möglicherweise als Reaktion auf diese Meldungen wurde 
in der Nacht vom 7. auf den 8. April ein Brandanschlag auf 
die Baptistenkirche in der Bolschaja Ozernaja-Straße 27 
in St. Petersburg verübt.22

Muslime

Obwohl der  Islam in Russland als „traditionelle“ Religion 
gilt, werden viele muslimische Gemeinschaften als „extre-
mistisch“ eingestuft.

Unter den Muslimen, die in Russland verhaftet werden, 
sind viele Anhänger der verbotenen islamistischen Bewe-
gung Hizb ut-Tahrir (HuT; „Partei der Befreiung“).23 Nach 
Auffassung des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) handelt es sich bei HuT um keine 
Religionsgemeinschaft, sondern um eine „globale islami-
sche politische Partei“.24 Der EGMR wies eine Beschwer-
de von HuT gegen ihr Verbot in Deutschland ab. Selbst 
wenn sie nicht zu Gewalt aufrufe, so befürworte sie doch 
„einen Sturz der Regierungen  in der gesamten muslimi-



 | ACN - Aid to the Church in Need

RU
SS

LA
ND schen Welt und deren Ersetzung durch einen islamischen 

Staat in Form eines wiederhergestellten Kalifats“.25 Zu-
gleich ist HuT keine politische Partei im westlichen Sinne, 
weil sie nicht beabsichtigt, sich zur demokratischen Wahl 
zu stellen. In Russland werden viele Anhänger allerdings 
allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ver-
haftet, ohne dass notwendigerweise Beweise für eine Ver-
bindung  zum Terrorismus  vorliegen.  Laut  einem Bericht 
der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit 
(USCIRF) werden zudem mutmaßliche HuT-Mitglieder 
zu deutlich härteren Strafen verurteilt (üblicherweise zwi-
schen zehn und 19 Jahren) als andere mutmaßliche Ex-
tremisten. Im Jahr 2018 hätten die russischen Behörden 
beinahe jeden Monat HuT-Mitglieder festgenommen und 
strafrechtlich verfolgt, so der Bericht. Allein im Juli habe es 
21 Verhaftungen gegeben.26

Eine weitere Gemeinschaft, die die Aufmerksamkeit der 
Sicherheitsbehörden auf sich zieht, sind Muslime, die sich 
mit den Korankommentaren des türkischen islamischen 
Theologen kurdischer Volkszugehörigkeit, Said Nursî, 
beschäftigen. Sie werden in der Regel beschuldigt, einer 
angeblichen Terrorbewegung namens „Nurdzhular“ anzu-
gehören, die in Russland 2008 als extremistische Gruppe 
verboten wurde.27

Am 28. August 2018 entschied der EGMR, dass das 
Verbot,  islamische  Bücher  (sprich:  Nursîs  Werke)  zu 
veröffentlichen und zu verbreiten, gegen Artikel 10 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention verstoße.28 Im 
Mai 2018 wurde Ilgar Alijew aus der nordkaukasischen 
Teilrepublik Dagestan wegen Leitung einer Nursî-Studien-
gruppe zu einer achtjährigen Haftstrafe und zwei Jahren 
weiterer Restriktionen verurteilt. Sein Studienkollege Ko-
mil Odilow wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt und 
Andrej Dedkow musste eine Geldstrafe in Höhe von mehr 
als sechs Monatsgehältern zahlen. Ein vierter Mann, Sa-
birzhin Kabirzoda, wurde am Ende eines gut sechsmona-
tigen  Prozesses  zu  einer  zweijährigen  Bewährungsstra-
fe verurteilt.29 Mit Stand vom 9. April 2020 wurden zwei 
weitere Nursî-Anhänger strafrechtlich verfolgt: Die 62-jäh-
rige Nakiya Sharifullina aus Nabereschnyje Tschelny in 
der Teilrepublik Tatarstan stand unter Hausarrest und der 
53-jährige Ibragim Murtazalijew aus Isberbasch in Dages-
tan befand sich in Untersuchungshaft.30

Eine weitere muslimische Gruppe, die häufig im Visier der 
russischen Behörden steht, ist die aus Indien stammende 
Missionsbewegung  Tablighi  Jamaat.  Die  Bewegung  gilt 
weithin als pazifistisch und nicht politisch involviert, doch 

wurden  im Mai  2018  in  der  Teilrepublik  Baschkortostan 
zwei Mitglieder zu zwei Jahren Haft verurteilt. Im Dezem-
ber 2018 verurteilte ein Moskauer Gericht vier Tablighi-Ja-
maat-Anhänger wegen Missionstätigkeit zu zwei Jahren 
und zwei Monaten Haft in einer Strafkolonie, gefolgt von 
sechs Monaten weiterer Restriktionen.31

Hindus

Im gesamten Jahr 2018 waren Hindus Opfer von Dis-
kriminierungen und wurden von Anti-Sekten-Aktivisten 
schikaniert. In diesem Zusammenhang spielte vor allem 
Alexander Dvorkin eine Rolle. Er ist Vize-Präsident der in 
Frankreich ansässigen, öffentlich geförderten Fédération 
Européenne des Centres de Recherche et d’Information 
sur le Sectarisme (FECRIS; Europäische Föderation der 
Zentren für Forschung und Information über das Sekten-
wesen). Es besteht Grund zur Annahme, dass Dvorkins 
Aktivitäten zu tätlichen Angriffen auf Mitglieder der Hin-
du-Gemeinschaft geführt haben sowie zu einer Razzia im 
Wohnhaus und spirituellen Zentrum des Hindu-Führers 
Shri Prakash Ji im November 2017.32

Zeugen Jehovas

Die Zeugen Jehovas sind in Russland seit 2017 verboten 
und werden nach  russischem Recht als  „extremistische“ 
Organisation eingestuft. Die etwa 170.000 Mitglieder zäh-
lende Gemeinschaft33 war und ist weiterhin mit Diskrimi-
nierung und Verfolgung  konfrontiert. Bei Recherchen  zu 
diesem Thema besteht die Herausforderung darin, dass 
Gerichtsakten vertraulich sind und nur in russischer Spra-
che vorliegen, so dass eine Untermauerung von Hinwei-
sen aus unabhängigen Quellen sich häufig als schwierig 
erweist und Rechercheure – insbesondere nicht russisch-
sprachige – sich überwiegend auf Informationen verlas-
sen müssen, die von der Religionsgemeinschaft selbst 
bereitgestellt werden.

Nach Angaben der Zeugen Jehovahs hat das Oberste 
Gericht der Russischen Föderation am 20. April 2017 das 
Verwaltungszentrum der Zeugen Jehovas sowie alle 395 
lokalen religiösen Organisationen im Land wegen „Extre-
mismus“ verboten. Seitdem wurden zahlreiche Mitglieder 
der Glaubensgemeinschaft festgenommen, inhaftiert, dis-
kriminiert oder misshandelt. Darüber hinaus kam es zu 
Störungen von Gebetsstunden und Durchsuchungen von 
Privatwohnungen.  Manchen  Zeugen  wurde  die  Arbeits-
stelle gekündigt, andere wurden verhört und verfolgt. In 
vielen Fällen wurde auch ihr Privateigentum mutwillig be-
schädigt oder sogar vollkommen zerstört.34 Der geschätz-
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te Wert des vom Staat beschlagnahmten Eigentums der 
Zeugen Jehovas betrug Ende 2018 umgerechnet rund 
75 Mio. EUR.35 Des Weiteren wurde den Zeugen Jehovas 
das Recht entzogen, den Militärdienst zu verweigern und 
einen alternativen Ersatzdienst zu leisten. Darüber hinaus 
drohten die  russischen Behörden einigen Zeugen  Jeho-
vas mit der Aberkennung ihrer Elternrechte.36 Bis  Ende 
2018 waren 23 Mitglieder der Religionsgemeinschaft in 
Russland inhaftiert, 27 standen unter Hausarrest, 41 durf-
ten ihren Wohnort nicht verlassen und gegen 121 waren 
Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.37

Am 23. Mai 2019 wurde der seit 2017 in Untersuchungs-
haft gehaltene dänische Staatsbürger Dennis Christensen 
wegen  seines  aktiven  Bekenntnisses  zu  den  Zeugen 
Jehovas zu sechs Jahren Haft in einer Strafkolonie 
verurteilt. Er wurde im Sinne von Artikel 282.2 (1) des rus-
sischen Strafgesetzbuches schuldig gesprochen, da er 
sich angeblich trotz der offiziellen Auflösung der Zeugen 
Jehovas weiter für die Gemeinschaft betätigt hatte.38 Ein 
weiterer EU-Bürger, der im Berichtszeitraum aufgrund sei-
ner Zugehörigkeit zu den Zeugen Jehovas in Russland in-
haftiert wurde, war der Pole Andrzej Oniszczuk, der nach 
11 Monaten freigelassen wurde.39

Am 15. Februar 2019 wurden mindestens sieben Zeugen 
Jehovas in Nordsibirien von der Polizei gefoltert, nachdem 
sie unter dem Vorwurf des Extremismus festgenommen 
worden waren. Die Ermittler verlangten zudem Informatio-
nen  in Bezug auf Mitgliedschaft, Versammlungsorte und 
Leitung der örtlichen Gemeinde.40

Nordkaukasus

Infolge der beiden Tschetschenienkriege (1994-1996 und 
1999-2009) ist der Nordkaukasus noch heute eine stark 
militarisierte Zone. Den Einfluss teilen sich der vom Kreml 
ernannte Präsident der Teilrepublik Tschetschenien, Ram-
san Kadyrow, der seine eigene Auffassung vom Islam 
vertritt, und dschihadistische Gruppen, die mit dem soge-
nannten Islamischen Staat und al-Qaida verbunden sind. 
Die Region befindet sich nach wie vor  in einem Zustand 
des niederschwelligen Konflikts. Kadyrow gilt als Verfech-
ter  eines  „gemäßigten“,  aber  streng  kontrollierten  Islam, 
der als Leuchtfeuer für die gesamte muslimische Welt 
fungieren  soll. Obwohl Kadyrow offiziell  ein Gegner des 
Wahhabismus  und  Salafismus  ist,  müssen  unter  seiner 
Herrschaft alle Frauen die islamischen Kleidervorschriften 
befolgen. Darüber hinaus werden Zwangsheirat und Poly-
gamie nicht bestraft und eine strikte Befolgung traditionel-
ler islamischer Werte wird gefordert.41

In Dagestan und Tschetschenien ließen die Sicherheits-
kräfte Menschen verschwinden, die verdächtigt wurden, 
einen  „nicht-traditionellen“  Islam zu praktizieren. Um Er-
folge  in der Bekämpfung des  islamistischen Terrorismus 
vorzuweisen, gingen die Behörden auch gegen friedliche 
muslimische Dissidenten und gänzlich Unbeteiligte mit 
keinerlei Verbindung zu politischen Kreisen vor.42

In der überwiegend christlich geprägten Teilrepublik Nord-
ossetien gab es 2018 Berichte über Pläne, die historische 
persische Moschee in der Hauptstadt Wladikawkas in ein 
Planetarium umzufunktionieren.43

PERSPEKTIVEN FÜR DIE RELIGIONSFREIHEIT
Seit dem letzten Bericht hat sich die Situation der Religi-
onsfreiheit in Russland nicht verbessert. Das Religionsge-
setz von 1997 sowie die ideologischen Standpunkte des 
Regimes und die Maßnahmen, die es seither ergriffen hat, 
sind von dem Bestreben inspiriert, die „spirituelle Sicher-
heit“ Russlands zu gewährleisten – ein neues Konzept, 
mit dem die Russisch-Orthodoxe Kirche in den Rang einer 
„Hüterin nationaler Werte“ erhoben wird.

Im Präsidialdekret Nr. 24 zum „Nationalen Sicherheitskon-
zept“ vom 10. Januar 200044  heißt  es:  „Zur Gewährleis-
tung der nationalen Sicherheit der Russischen Föderation 
gehören auch der Schutz des kulturellen, spirituellen und 
moralischen Erbes, der historischen Traditionen und der 
Normen des gesellschaftlichen Lebens; die Wahrung des 
kulturellen Reichtums aller Völker Russlands […] sowie 
Maßnahmen gegen den negativen Einfluss von Religions-
gemeinschaften und Missionaren aus dem Ausland.“45

Dieses Konzept liegt den Einschränkungen zugrunde, 
die in puncto Religionsfreiheit auferlegt werden. Als der 
US-Sonderbotschafter für internationale Religionsfreiheit, 
Samuel  Brownback,  während  einer  Pressekonferenz  im 
Dezember 2018 gefragt wurde, warum Russland auf die 
„Beobachtungsliste“  des  US-Außenministeriums  gesetzt 
wurde, betonte er, dass Russland schwere Verletzungen 
der Religionsfreiheit begangen und toleriert habe. Am of-
fenkundigsten sei die Unterdrückung der freien Religions-
ausübung infolge der Gesetzesänderungen aus dem Jahr 
2016, mit denen Missionstätigkeit kriminalisiert wurde. 
Brownback erwähnte in diesem Zusammenhang 156 Fäl-
le, wobei verschiedene Gemeinschaften betroffen waren, 
u. a. die Heilsarmee, Pfingstkirchen, Baptisten, Luthera-
ner, die Zeugen Jehovas, die Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage, die Ukrainische Reformierte Ortho-
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